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beſtreiten kann . Es wird von vornherein trotz Vorliegens geſetz⸗

licher Vorausſetzungen verſagt , wenn außer dem Verſtorbenen

noch andere unterhaltspflichtige und unterhaltsfähige Angehörige
vorhanden ſind .

Der Bezug des Elterngeldes beginnt , wenn Gnaden —

gebührniſſe nicht bezahlt werden , in der Regel mit dem auf den

Todestag folgenden Tag ; es kommt in Wegfall , wenn der

Empfangsberechtigte nach Aufhören der Bedürftigkeit wieder zu

einer nach den Verhältniſſen ſeines Standes einigermaßen aus⸗

kömmlichen Lebenshaltung gelangt iſt .

Die Anträge auf Kriegselterngeld ſind an die

amtliche Fürſorgeſtelle des B . H .D. oder an die Polizeibehörde

des Wohn⸗ oder Aufenthaltsorts zur Weiterleitung an das

zuſtändige Verſorgungsamt oder Bezirkskommando zu richten ;

beizufügen ſind ſtandesamtliche Urkunden , welche das Verwandt —

ſchaftsverhältnis feſtſtellen . Die Belege werden in abgekürzter

Form koſtenfrei erteilt . Anſtelle der ſtandesamtlichen Sterbe⸗

urkunde der Gefallenen genügt die Mitteilung des Todes durch

den Truppenteil . Den Anträgen ſind Berichte der amtlichen

Fürſorgeſtellen oder Ortsbehörden über die Familien - und Ver⸗

mögensverhältniſſe , die bisherigen Unterhaltszahlungen uſw. bei⸗

zufügen . Die Entſcheidung wird von dem für den Truppenteil

des Verſtorbenen zuſtändigen Verſorgungsamt getroffen , für die

Hinterbliebenen von Offizieren und oberen Beamten durch das

K. M. G3 V.

t ) Zuwendungen aus dem Härtenausgleichsfonds ) .

4) Bewilligung von widerruflichen Zuwendungen an Dinterbliebene

von Rriegsteilnehmern der Unterklaſſen auf Grund des Arbeits⸗

einkommens des Verſtorbenen ( Zuſatzrenten ) .

( Erlaß des K. M. vom 14. 4. 16 Nr . 5479/2 . 16 C3 . )

Das Militärhinterbliebenengeſetz vom 17 . Mai 1907 , das

die Rentenbezüge der Hinterbliebenen nur nach der militäriſchen

Rangordnung , nicht nach der ſozialen Stellung und dem Ein⸗

kommen des gefallenen Ernährers der Familie im Zivilberufe

regelt , enthält unſtreitig viele Härten ; denn während die Geld —

verſorgung aus ſtaatlichen Mitteln für manche Hinterbliebene

) Vergl . Olshauſen , Zuwendungen für Kriegshinterbliebene , Beiheft

zum Handbuch zum Militärhinterbliebenengeſetz .
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nach ihren bisherigen Lebensgewohnheiten ausreichend iſt , entſteht
für viele Kriegshinterbliebene aus den ſogenannten gehobenen

Ständen , die nur auf die Verſorgungsgebührniſſe aus einem

niederen militäriſchen Dienſtverhältnis des Gefallenen angewieſen

ſind , die Gefahr , daß ſie nach dem Wegfall des bisherigen
Einkommens aus ſeinem hohen Arbeitsverdienſt aus ihrer bis

05
Lebensſtellung hinabgleiten in weniger günſtige ſoziale

Verhältniſſe .
Umdieſe beſtehenden Härten und Gefahren zu beſeitigen , ſoll

nach einer Erklärung der verbündeten Regierungen im Reichstag
nach Friedensſchluß ein Geſetzentwurf vorgelegt werden , nach dem

die Hinterbliebenenbezüge unter Berückſichtigung des ehemaligen
Arbeitseinkommens feſtzuſetzen ſind . Bis zur reichsgeſetzlichen
Regelung eines vielfach hart empfundenen Notſtandes hat jedoch
der Reichstag dem Kriegsminiſterium als Zuſatz zum Kriegs —⸗

jahresetat ( Penſionsfonds ) in Kapitel 84 à bereits Mittel zu

einem Härtenausgleichsfonds zur Verfügung geſtellt , aus

dem widerrufliche Zuwendungen als Zuſatzrenten an

verſorgungsberechtigte Kriegerwitwen und - waiſen von

Militärperſonen der Unterklaſſen bewilligt werdenkönnen , deren
militäriſcher Rentenbezug dem Arbeitseinkommen des Gefallenen
in keiner Weiſe entſpricht und zum angemeſſenen Unterhalt nicht

ausreicht . Dieſe Zuwendungen , denen noch nicht der Charakter

eines Rechtsanſpruchs zukommt , werden auf Antrag neben

den geſetzlichen Verſorgungsgebührniſſen ausſchließlich kriegs —
verſorgungsberechtigten Witwen und ehelichen oder legitimierten
Kindern des Verſtorbenen , nicht aber auch Eltern oder Groß

eltern bewilligt . Die Vorausſetzung dabei iſt das Vorliegen
eines Bedürfniſſes im ſozialen Sinn , nicht einer

Bedürftigkeit im Sinne des Armenrechts .

Da wo der Ausfall des Einkommens des Gefallenen durch
andere Einnahmequellen ausgeglichen werden kann , z. B. durch
den Anfall einer zinstragenden Lebensverſicherungsſumme ,durch
die Einnahmen aus einer einträglichen gewerblichen Tätigkeit ,
oder da , wo das Geſchäft oder die Landwirtſchaft ohne weſent⸗

liche Einbuße weiter beſteht , wird von der Bewilligung einer

Zuſatzrente abgeſehen .
Wenn dagegen Hinterbliebene von Kriegsteilnehmern , ſei

es freiwillig , ſei es auf Grund des Hilfsdienſtgeſetzes vom

5. Dezember 1916 ( R. G. Bl . S . 1333 ) während des Krieges
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vorübergehend eine Beſchäftigung im allgemeinen volkswirt —

ſchaftlichen Intereſſe ausüben , ſo ſteht dies der Bewilligung

einer Zuwendung oder der Weiterbelaſſung dieſer nicht im Wege ,

auch wenn eine ſolche Beſchäftigung eine nicht unweſentliche

Beſſerſtellung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe der Hinterbliebenen

zur Folge hat .

Ausgeſchloſſen vom Bezug von Zuwendungen auf

Grund des Arbeitseinkommens ſind Hinterbliebene von Offizieren

und im Offiziersrang ſtehenden Beamten ſowie von allen Ange —

hörigen des aktiven Heeres , ſofern dieſe vor ihrem Tode noch

keine neunjährige Dienſtzeit hinter ſich hatten . Wenn Hinter —

bliebene von Beamten neben ihrer Verſorgung aus Heeres⸗
mitteln eine in fortlaufenden Beträgen zahlbare Verſorgung oder

gleichſtehende Bezüge aus Zivilmitteln erhalten , iſt die Bewilli —

gung von Zuwendungen nicht angängig ö).

Eine Zuſatzrente muß auch verſagt werden , wenn eine

Witwe ausnahmsweiſe trotz vorhandener Arbeitsfähigkeit eine

gewinnbringende Beſchäftigung ohne erſichtlichen Grund nicht

ausübt . Die Feſtſtellung darüber , ob eine Frau aus geſundheit
lichen Gründen oder wegen beſtehender Familienverhältniſſe eine

Erwerbsarbeit nicht aufnehmen kann und ſoll , iſt allerdings

nicht immer leicht . Eine Zuüſatzrente wird in der Regel auch

kinderloſen Witwen nicht gewährt , deren Ehe erſt während

des Krieges geſchloſſen wurde ( Kriegstrauung ) und nicht zur

Gründung eines eigenen Hausſtandes geführt hat .

Die anzuſtrebende geſetzliche Regelung dieſer Zuſatz⸗

renten wird mannigfachen Schwierigkeiten begegnen . Der indi —

viduelle Arbeitsverdienſt iſt ſchwer zu berechnen ,

ſtorbene mit eigenem Vermögen oder mit Betriebs

hat und wenn die übrigen Familienmitglieder

wenn der Ver

skapital gearbeitet
ſich auch am

Geſchäfte beteiligten ; ſchwierig iſt der Zeitraum für die Berech —

nung feſtzuſtellen , wenn das Arbeitseinkommen des Verſtorbenen

vor dem Kriege ſchwankend war .

Maßgebend für die Berückſichtigung des Arbeitseinkommens

iſt im allgemeinen das im letzten Jahr vor dem Krieg aus

gewinnbringender Beſchäftigung bezogene Einkommen ; doch

kann , wenn dieſes Einkommen in Folge beſonderer Umſtände

niedriger als in den Vorjahren war , auch der Durchſchnitts —

) Vergl .Olshauſen , Beiheft zum Handbuch S. 46/47 .
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betrag der letzten 3Z Jahre vor dem Kriege als Arbeitseinkommen

zugrunde gelegt werden . Ausſichten auf künftige Steigerungen
des Arbeitseinkommens können jedoch auch dann nicht berückſichtigt
werden , wenn ſie mit einer gewiſſen Sicherheit zu erwarten

geweſen waren . Dagegen kann den Hinterbliebenen eines Kriegs —
teilnehmers , der im letzten Jahre vor der Kriegserklärung deshalb

noch kein Arbeitseinkommen hatte , weil er noch in der Aus —

bildung begriffen war , in beſonderen Fällen bei Erfüllung der

ſonſtigen Vorausſetzungen durch das K . M. ein Zuſchuß zu den

geſetzlichen Hinterbliebenenbezügen gewährt werden , wenn , wie

z. B. beim Vorliegen eines vor dem Kriege abgeſchloſſenen

Anſtellungsvertrages , anzunehmen iſt , daß dem Verſtorbenen

lediglich durch die Kriegsteilnahme der in ſicherer Ausſicht ſtehende

Bezug eines beſtimmten Arbeitseinkommens entgangen iſt . Bei

allen Bemühungen um einen gerechten Ausgleich der Einkommens⸗

verhältniſſe wird aber weiterhin die Tatſache andauernd Schwierig
keiten bereiten , daß der Arbeitsverdienſt für die Angehörigen

gleicher Berufe in den verſchiedenen Teilen Deutſchlands ganz

ungleich bemeſſen iſt “) .

1 Vom Reichsausſchuß für Kriegsbeſchädigtenfürſorge
wurden den zuſtändigen Reichsbehörden , dem Bundesrat und dem Reichs⸗

tag , unter dem 30. Juni 1917 eingehende Vorſchläge über die Berück⸗

ſichtigung des Arbeitseinkommens und des Familienſtandes bei Bemeſſung
der militäriſchen Verſorgung nebſt Begründung überreicht , worin bei

Bemeſſung der Zuſatzrenten zwar das Arbeitseinkommen des einzelnen
berückſichtigt werden ſoll , aber vorgeſchlagen wird , gleichzeitig verſchiedene
Gruppen oder Stufen , ähnlich den Steuerſtufen , zu bilden , wobei den

dieſen Gruppen Zugeteilten ein Geſamteinkommen ſichergeſtellt wird , das
einem feſtgeſetzten Durchſchnittsſatz entſpricht ; die Zuſatzrente der Witwe
ſoll ein Drittel des für den verſtorbenen Ehemann geltenden Stufen⸗

durchſchnittsſatzes betragen .
Der Arbeitsausſchuß der Kriegerwitwen - und Waiſenfürſorge hat

ſich im weſentlichen den Leitſätzen des Reichsausſchuſſes angeſchloſſen und
nur in einigen Punkten eine den Erfahrungen der Kriegshinterbliebenen⸗
fürſorge gemäße abweichende Stellung eingenommen . Sein Unterausſchuß
für Rentenfragen hat ebenfalls Leitſätze ausgearbeitet , die dieſe Ab⸗

weichungen begründen und gleichzeitig zu anderen wichtigen Problemen
der Hinterbliebenenverſorgung Stellung nehmen . Sie ſind gemeinſam mit
den Leitſätzen des Reichsausſchuſſes den zuſtändigen Miniſterien ſowie dem
Bundesrat und Reichstag zur Berückſichtigung bei der dringend erforder⸗
lichen Reform der Militärhinterbliebenenverſorgung zugegangen .

Die Leitſätze des Arbeitsausſchuſſes fordern Feſtſetzung des Witwen⸗

geldes leinſchl . der Zuſatzrente ) auf 40⅝ , des Waiſengeldes für Halb⸗
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ikommen Die weſentlichſte Bedingung für die Bewilligung der 4

zerungen Zuſatzrente iſt , daß der Bezug eines von der perſönlichen 0
ickſichtigt Arbeitsleiſtung aus gewinnbringender Beſchäftigung her —

erwarten rührenden Einkommens des Verſtorbenen nachgewieſen iſt .

Kriegs⸗ Einkommen aus Vermögen , Grundbeſitz und Rechten aller Art ,

deshalb das der Familie auch nach dem Tode des Ernährers verbleibt ,

er Aus⸗ ſtellt kein Arbeitseinkonmen dar . Dagegen iſt bei Landwirten

ung der auch der Wert der im eigenen Haushalt verbrauchten , ſelbſt

zu den erwirtſchafteten Naturalien als Einkommen anzuſehen . Der Wert

un , wie

loſſenen
waiſen auf 20 %, für Vollwaiſen auf 30 , des für den Gefallenen

torbenen Slrn 75 15
5 0

geltenden Stufendurchſchnittsſatzes . Doch dürfen Grundrente und Zuſatz⸗

ſtehende rente zuſammen weder für die Witwe noch für die Waiſe den Höchſtſatz

ſt . Bei der Offiziershinterbliebenenverſorgung überſteigen . Auch ſind Zuſatzrenten

mmens⸗ nur ſo weit zu gewähren , daß die geſamten militäriſchen Rentenbezüge

hwierig
der Familie ( einſchließlich der Zuſatzrente ) nicht über 75/¾ des Stufen⸗

durchſchnittsſatzes hinausgehen . Während der Reichsausſchuß nur das
ehörigen 888 . 2

5 Arbeitseinkommen der in gemeinſamem Haushalt lebenden Familien⸗
' s ganz mitglieder außer Anſatz läßt , alles ſonſtige , 100 / im Jahr überſteigende

Einkommen jedoch angerechnet wiſſen will , fordert der Arbeitsausſchuß ,

daß das Einkommen nicht verſorgungsberechtigter Familienmitglieder über⸗

haupt nicht angerechnet wird , weil ſeine Anrechnung ein Auseinanderreißen
irſorge — 5 8 5

der Familien bewirken würde .
n Reichs⸗

eBerück⸗ Von den weiteren Forderungen des Arbeitsausſchuſſes ſeien genannt :

ſemeſſung die geſetzliche Regelung der Abfindung ſich wieder verheiratender Witwen ,

borin bei und zwar Feſtſetzung der Abfindungsſumme auf den 3 —öfachen Betrag

einzelnen der Jahresrente (leinſchl . der Zuſatzrente ) ; Erhöhung der Kriegseltern⸗

rſchiedene unterſtützungen und Ausdehnung auf ſolche Fälle , in denen der Sohn

zobei den zwar noch nicht zum Unterhalt beigetragen hat , wo aber vorausſichtlich

ſird , das ſpäter mit einer Unterſtützung gerechnet werden konnte ; Einbeziehung der

r Witwe Stieftinder , Adoptiv - und Pflegekinder ſowie der ſchuldlos geſchiedenen

Ehefrauen in die geſetzliche Rentenverſorgung , Gewährung eines Unter⸗

haltsbeitrages in Höhe der Waiſenrente l (einſchl . Zuſatzrente ) an uneheliche

Kinder des Gefallenen ohne Rückſicht auf die bisherige Unterhaltsgewäh⸗

rung ; ſchließlich Aufhebung der Unterſcheidung zwiſchen Dienſt⸗ und Kriegs⸗

Stufen⸗

orge hat

ſſen und

liebenen⸗ dienſtbeſchädigung , Anerkennung jeder während des Krieges erlittenen

ausſchuß Dienſtbeſchädigung als Kriegsdienſtbeſchädigung . S. K. 1917 , Nr . 8, S. 104 .

ieſe Ab⸗ Beachtenswerte Vorſchläge über dieͥ Kriegshinterbliebenen⸗

roblemen fürſorge macht Dr. Kurt Blaum in der Zeitſchrift für das Armenrecht 1916 ,

iſam mit Heft 5. ( Vergl . Z. für V. , J . und F. , 8. J. , S. 78. ) Grundlage für den

wie dem Anſpruch der Kriegshinterbliebenen auf ſtaatliche Fürſorge ſoll die

erforder⸗ Schadenerſatzpflicht des Staates ſein , in deſſen Dienſt der Ernährer

gefallen iſt . Die Höhe des Schadens wird durch das tatſächliche Arbeits⸗

Witwen⸗ einkommen des Gefallenen abzüglich der durch ſeinen Wegfall erzielten

ir Halb⸗ Erſparniſſe beſtimmt . Siehe dagegen Schweyer , deutſche Kriegsfürſorge , S. 3.
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einer freien Wohnung iſt zum Einkommen zu rechnen , wenn ſie

durch eine mit dem betreffenden Grundſtück oder der Wohnung
im Zuſammenhang ſtehenden Erwerbstätigkeit erlangt iſt .

Zur Feſtſtelbung des Arbeitseinkommens ſollen

Beſcheinigungen des Arbeitgebers , Steuerveranlagungen , Be —

ſteuerungsmerkmale und ſonſtige geeignete Unterlagen dienen .

Ergeben ſich bei Feſtſtellung des Arbeitseinkommens erheb

liche Schwierigkeiten oder Zweifel , ſo ſind ſachverſtändige Be —

hörden oder Genoſſenſchaften , z. B. Handels - und Landwirt

ſchaftskammern , Gewerbe - und Kaufmannsgerichte , - Innungen ,
Verſicherungsämter oder Vertrauensmänner um Auskunft zu

erſuchen ; gegebenenfalls ſind Lohnliſten zur Einſichtnahme zu
erbitten .

Angaben der Arbeitgeber über den Jahresarbeitsverdienſt
bedürfen einer amtlichen Richtigkeitsbeſcheinigung , ſofern es ſich
nicht um Behörden oder öffentliche Auſtalten oder um bekannte

Arbeitgeber , Firmen und Geſchäftshäuſer handelt , oder wenn nicht

andere Unterlagen , z. B. bei einem Einkommen von mehr als

3000 / , die Steuerveranlagung oder die Beſteuerungsmerkmale
als ausreichender Anhalt dienen können .

Die Gewährung von Zuſatzrenten nach dem Arbeitsein

kommen des Gefallenen ſetzt voraus , daß dieſer ein gewiſſes
Mindeſteinkommen beſeſſen hat . Dieſes wird beim Gemeinen

oder Gefreiten in der Regel mit 1500 angeſetzt ; war der

Verſtorbene Unteroffizier oder Sergeant , muß das Arbeits

einkommen mindeſtens 1700 , wenn er Feldwebel oder Vizefeld
webel war , mindeſtens 2100 betragen haben . War das

Einkommen geringer , ſo wird gewöhnlich keine Zuſatzrente
gewährt , weil angenommen werden muß , daß die wirtſchaftlichen
Verhältniſſe der Familie , die ſchon bei Lebzeiten des Mannes

auf Miterwerb angewieſen war , durch den Tod desſelben nicht
weſentlich verſchlechtert worden iſt . Wenn jedoch Krankheit oder

ſonſtige beſondere Umſtände eine Unterſtützungsbedürftigkeit
begründen , ſo können auch den Witwen und Waiſen derjenigen
Kriegsteilnehmer , welche die angegebene Mindeſtgrenze des

Arbeitseinkommens nicht erreicht hatten , einmalige Unterſtützungen
bis zum Höchſtbetrage von 50 / für die Witwe (½¼ä davon

für Halbwaiſe , ½ für die Vollwaiſe ) von den ſtellvertretenden
Generalkommandos bewilligt werden . Bei Perſonen , deren Arbeits —

einkommen nur gelegentlich in Arbeitslohn beſtand , iſt als jähr⸗
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liches Arbeitseinkommen im allgemeinen der 300fache Betrag des

ortsüblichen Tagelohnes anzunehmen .
Die Höhe der der Witwe zu gewährenden Zuſatzrente richtet

ſich nach dem Grade des Bedürfniſſes im Einzelfalle und der Höhe
des Arbeitseinkommens des Verſtorbenen . Sie beträgt im allge⸗
meinen ½10 dieſes Arbeitseinkommens , darf aber zuſammen mit

der Verſorgung auf Grund des M. H. G. nicht mehr als 30 0

dieſes Arbeitseinkommens ausmachen . Der Mindeſtbetrag iſt 50 %/ ;

dieſer ſteigt ſtufenmäßig bis zu einem Höchſtſatz von 600 / bei

einem früheren Arbeitseinkommen des Verſtorbenen von mehr als

6000 %/ . Zur Zeit dürfen die Zuſatzrenten nur bis zu einem

Jahreseinkommen der Hinterbliebenen von 3000 / bewilligt

werden . Rente und Zuwendung für Witwen und Waiſen ſollen

zuſammen 75 /½ des Arbeitseinkommens des Verſtorbenen nicht Aul . 10

überſteigen. ( S. 246 )

Auf die Zuwendungen ſind alle Bezüge der Witwe und der

Kinder nach der Sozialverſicherung in Anrechnung zu bringen ,
die ſie auf Grund geſetzlicher Verſicherung der Verſtorbenen be —

ziehen . Rentenbezüge dagegen , die eine Witwe erhält , weil ſie

ſelbſt nach der R . V. O. verſichert iſt und durch eigene Marken —

verwendung die Wartezeit erfüllt hat , ſind auf die Zuſatzrente
nicht anzurechnen . Alle übrigen Einnahmen der Witwe und der

Kinder aus Kapitalvermögen und Grundbeſitz , aus Arbeit oder

Gewerbe ſind jedoch zu berückſichtigen . Unter dem Einkommen

der Witwe aus einer iſt aber nur das Rein⸗

einkommen zu verſtehen , das nach Abzug aller Unkoſten bei der

Führung des Geſchäftes übrig bleibt , und es wird den zu —

ſtändigen Behörden ausdrücklich wohlwollende Beurteilung der

Verhältniſſe unter Berückſichtigung der ſozialen Lage der Familie

vor dem Kriege zur Pflicht gemacht.
Für die Feſtſetzung der Höhe der Zuſatzrente iſt auch der

militäriſche Dienſtgrad des Gefallenen maßgebend . Sie iſt größer
für die Hinterbliebenen von Gemeinen , niederer für die Ange—
hörigen höherer Dienſtklaſſen , weil dieſe ſchon aus ihren Ver —

ſorgungsgebührniſſen größere Einnahmen haben .
Die Zuſatzrente zum Waiſengeld iſt ohne Rückſicht auf

den Dienſtgrad des gefallenen Vaters , alſo zugunſten der Kinder ,

für Halbwaiſen auf ein Fünftel , für Vollwaiſen auf ein Drittel

der Zuwendung an die Witwe eines Gemeinen feſtgeſetzt . Be⸗

trägt daher beiſpielsweiſe die Zuſatzrente für die Witwe eines

6
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Feldwebels mit einem Arbeitseinkommen von 25 —2600 —½

jährlich 150 / , ſo erhält die Halbwaiſe eine Zuſatzrente von

50 , berechnet nach der Zuwendung von 250 / für die

Witwe eines Gemeinen und nicht ½ von 150 / , der Zuſatz —
rente der Feldwebelswitwe , im Betrage von 30 „ .

Die Zuwendungen werden in Monatsbeträgen zunächſt

für ein Jahr gewährt ; ſie laufen jedoch ohne Antrag weiter bei

gleichbleibenden wirtſchaftlichen Verhältniſſen . Im Falle einer die

Bedürftigkeit behebenden Verbeſſerung der Vermögenslage werden

ſie eingeſtellt . Die Bewilligung der Zuwendungen erfolgt im

allgemeinen vom 1. Tage des Monats an , der auf den Eingang

des Antrags bei der amtlichen Fürſorgeſtelle ( Ortspolizeibehörde )

folgt ; darum empfiehlt es ſich, den Antrag zugleich mit der

Beantragung der geſetzlichen Verſorgungsgebührniſſe zu ſtellen .

Als Belege ſind dabei die amtlich beglaubigten Feſtſtellungen

über das Arbeitseinkommen des Verſtorbenen und der Hinter —

bliebenen ſowie die Beſcheide über die Feſtſetzung der Bezüge aus

Reichs⸗, Staats - und Gemeindemitteln und aus etwaigen geſetz—

lichen oder freiwilligen Verſicherungen beizulegen . Die Ent —

ſcheidung trifft das zuſtändige Verſorgungsamt .

Wegen der Erlangung einer Zuwendung auf Grund des

Arbeitseinkommens ſei auf die dem „ Leitfaden “ beigefügten Grund —

ſätze , Nachweiſungen und Vordrucke des K. M. hingewieſen .

6. Bewilligung von widerruflichen Zuwendungen an Hinterbliebene ,
die geſetzlich keinen Anſpruch auf Verſorgung haben oder nicht

genügend berückſichtigt werden .

( Erlaß des K. M. vom 3. 8. 15 Nr . 4111/7 . 15 C 3. )

Aus dem Härtenausgleichsfonds ( Kap . 84 a ) können wider⸗

rufliche Zuwendungen auf dem Verwaltungsweg auch an ſolche

bedürftige Hinterbliebenen bewilligt werden , welche geſetzlich von

einer Kriegsverſorgung ausgeſchloſſen oder die durch dieſe nicht

genügend berückſichtigt ſind. Die Bewilligung von Zuwendungen

zum Ausgleich von Härten iſt für folgende 5 Fälle vorgeſehen :
J . für Kriegswitwen und Waiſen eines Kriegsteilnehmers

der Unterklaſſen (Offizierſtellvertreter , Feldwebel , Vize —
feldwebel , Wachtmeiſter , Vizewachtmeiſter ) , der zum

Leutnant oder Feldwebelleutnant vorgeſchlagen war , aber

vor der Rangerhöhung gefallen iſt (Höchſtſatz 300 WM) ;
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2. für eine ſchuldlos geſchiedene Ehefrau , die der Gefallene

auf Grund gerichtlicher Entſcheidung unterhalten mußte
und tatſächlich unterhalten hat (§S 1578 B . G. B. ) und

die ohne geſetzlichen Anſpruch auf Hinterbliebenenver⸗
ſorgung und ohne andere Unterhaltungsmöglichkeit zurück⸗
bleibt . Zuwendungen dürfen für Witwen von Militär⸗

perſonen der Unterklaſſen bis zu 300 / betragen ;
3. für uneheliche Kriegerwaiſen , wenn die väterliche Unter⸗

haltspflicht feſtſteht und bei nachgeborenen Kindern die

Vaterſchaft glaubhaft nachgewieſen wird ( Vollwaiſe 225 ,

Halbwaiſe 150 υο

für Stiefkinder (voreheliche Kinder und Kinder aus

erſter Ehe) , Adoptiv - und Pflegekinder , für die der Ver⸗

ſtorbene bis zum Heereseintritt wie ein Vater geſorgt
hat ( Vollwaiſe höchſtens 225 , Halbwaiſe 150 / ) ;

5. für bedürftige Kriegseltern und Großeltern , Stief⸗ und

Pflegeeltern , zu deren Lebensunterhalt der Verſtorbene
weſentlich beigetragen hat (Höchſtſatz 240 . ) .

Kriegshinterbliebene ſind nach dem Dienſtgrad verſorgungs⸗
berechtigt , den der Verſtorbene vor ſeinem Tode eingenommen
hatte . Die widerrufliche Zuwendung an Witwen und Waiſen von

ſolchen Kriegsteilnehmern , deren Beförderung ſich nur durch
die Zufälligkeiten des Krieges verzögert hat , wird deswegen
im Einzelfalle als große Wohltat empfunden werden , beſonders
wenn neben dieſer Zuwendung gegebenenfalls auch noch eine Zu —
ſatzrente auf Grund des Arbeitseinkommens des Verſtorbenen

bewilligt werden kann , die Hinterbliebene von Offfzieren nicht
erhalten können .

Wenn ſchuldlos geſchiedenen Ehefrauen Familien⸗

unterſtützung gewährt wird , ſoll die Zuwendung zuſammen mit

dem reichsgeſetzlichen Mindeſtbetrag der Familienunterſtützung
( 20 ) den Betrag nicht überſteigen , den der Gefallene vor

ſeinem Tode bezw . vor ſeinem Eintritt in das Heer tatſächlich
als Unterhaltsbeitrag geleiſtet hat oder nach Lage der Verhältniſſe
hätte leiſten müſſen , wenn er am Leben geblieben wäre . Kinder

aus geſchiedener Ehe ſind verſorgungsberechtigt und werden wie

Vollwaiſen behandelt .
Der Unterhalt der unehelichen Kriegerwaiſenkinder ,

der nach §S 1708 B . G . B . den geſamten Lebensbedarf ſowie die

Koſten der Erziehung und der Vorbildung zu einem Beruf umfaßt ,
6 *
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iſt bis zum 16 . Lebensjahr in einem der Lebensſtellung der

Mutter entſprechenden Umfang zu gewähren . Nach dem Tode

des Vaters des unehelichen Kriegerkindes geht gemäß §S 1712

B. G. B . die Unterhaltspflicht gegenüber dem Kinde auf die Erben

des Vaters über . Vor der Zubilligung einer widerruflichen Zu —

wendung iſt deswegen im Einzelfalle zu prüfen , ob und wie

weit der Erbe des Kindesvaters zur Gewährung des Unterhalts

heranzuziehen iſt , wenn das Kind nicht aus eigenem Einkommen

oder Vermögen oder dem Einkommen und Vermögen ſeiner Mutter

unterhalten werden kann . Die früher gewährte Abfindung des

Kindes durch Zahlung eines Kapitals , das den unehelichen Vater

von ſeiner Unterhaltspflicht befreite , ſchließt die Bewilligung

einer Zuwendung für das Kind im Bedürfnisfalle nicht aus ) .

Die widerruflichen Zuwendungen an uneheliche Krieger —

waiſen können neben der Familienunterſtützung nach einem

Erl . des K. M. vom 7. 1. 18 grundſätzlich nur dann gewährt

werden , wenn neben der von den Lieferungsverbänden gezahlten ,

ſeit 1. 10 . 17 erhöhten Familienunterſtützung noch ein Bedürfnis

zu der Zuwendung vorliegt . Dieſe Bezüge dürfen zuſammen den

Betrag nicht überſteigen , den der Gefallene vor ſeinem Tode

tatſächlich gezahlt hat oder im Falle ſeiner Nichteinberufung

gezahlt haben würde ) .
Die Verſorgung der unehelichen Kinder ſoll nicht höher

ſein , als die der ehelichen ; die Höchſtſätze widerruflicher Zuwen

dungen bleiben deswegen etwas unter dem Waiſengeld der ehe —

lichen Halb - und Ganzwaiſen . Als Vollwaiſen gelten alle Kinder

von Müttern , die zum Empfang der geſetzlichen Hinterbliebenen —

bezüge nicht berechtigt ſind . Das wird der Regelfall ſein , da ja

meiſtens die uneheliche Mutter keine Verſorgungsgebührniſſe

bezieht , es ſei denn , daß ſie einen Mann geheiratet hat , der wie

der Vater ihres unehelichen Kindes auch gefallen iſt 5) .

) Hinſichtlich des Nachweiſes der Vaterſchaft und der Unterhalts⸗

pflicht ſiehe Olshauſen , Beiheft zum Handbuch , S. 12 ff.

***) Erlaß des K. M. vom 28. 6. 16.

5) über die Grundſätze , nach denen uneheliche Kriegerwaiſen ein —

malige Zuwendungen erhalten können , vergl . Z. für V. , J . und F. ,

8. Jahrgang , S. 122 , S. K. 1917 , Nr . 11, S. 137 und N. d. R. 1917

Nr . 156 .

Für die bedürftigen unehelichen Kinder von Kriegsgefangenen , Ver⸗

mißten undKapitulanten hat das K. M. aus den Kontributionsgeldern einen

beſondeſen Fonds in der Höhe von 1 Million Mark überwieſen erhalten .
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Dem Antrag auf eine widerrufliche Zuwendung ſind als

Unterlagen beizufügen :

a ) Geburtsſchein für das Kind ,

b) Nachweis der Vaterſchaft und Feſtſtellung der Höhe

des Unterhaltsbetrags (Abſchrift des betreffenden Gerichts⸗

urteils ) ,

( ) Nachweis , daß der Verſtorbene ſeiner Unterhaltspflicht

nachgekommen iſt (Abſchnitte der Poſtanweiſungen oder

ähnliche Unterlagen ) , oder Angabe der Hinderungs —

gründe ,

οd) Angabe des letzten Truppenteils des Verſtorbenen

( Feldadreſſe , Sterbeurkunde ) .

Die Anträge müſſen ferner erſehen laſſen :
die Vermögens⸗ und Einkommensverhältniſſe des Kindes ,

der Kindesmutter und ſonſtiger unterſtützungspflichtiger

Angehöriger ,

1) die Höhe der Familienunterſtützune0 Boh 5 9,

g) Name des für das Kind beſtellten Vormundes und an

wen Zuwendungsbeträge zu zahlen ſein werden .

Den Anträgen ſind der geſamte Schriftwechſel und wenn

erforderlich , auch die Vormundſchaftsakten beizufügen .

Als Stiefkinder von verſtorbenen Kriegsteilnehmern

kommen für widerrufliche Zuwendungen die nach dem M. H. G.

nicht waiſengeldberechtigten Kinder aus einer früheren Ehe der

Frau oder uneheliche Kinder derſelben in Betracht , die nicht von

dem Verſtorbenen herſtammen . Bei Wiederverheiratung der

hinterbliebenen Witwe fällt die Zuwendung für die Stiefkinder

nicht ohne weiteres weg , namentlich dann nicht , wenn der zweite

Ehemann nicht in der Lage iſt , die Sorge für die Kinder zu

übernehmen .

Auch die durch Adoption an Kindesſtatt angenommenen

Kinder können weder Waiſengeld noch Kriegswaiſengeld bekommen ,

dagegen kann ihnen wie den Stiefkindern eine widerrufliche

Zuwendung gewährt werden , wenn der verſtorbene Kriegsteil⸗

nehmer für ſie bis zum Eintritt in das Heer oder bis zu ſeinem

Tode wie ein Vater geſorgt hat .

Den angenommenen Kindern gleich behandelt werden die
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Pflegekinder , d. h. alle diejenigen Kinder , die der Verſtorbene
bis zu ſeinem Tode wie eheliche unterhalten hatte N

Für die geſetzliche Geldverſorgung von Krieger —
eltern mit Kriegselterngeld wird verlangt , daß der Verſtorbene
deren Lebensunterhalt ganz oder überwiegend beſtritten hat ;
die Bewilligung von widerruflichen Zuwendungen an

dieſe erfolgt nach milderen Grundſätzen .
Aufgabe der örtlichen Fürſorgeſtellen iſt es , zunächſt in jedem

einzelnen Falle in wohlwollender Weiſe zu prüfen , inwieweit die

geſetzlichen Vorausſetzungen für die Gewährung des Kriegs —
elterngeldes als erfüllt anzuſehen ſind . Trifft dies nicht zu ,
ſo iſt der Antrag auf Kriegselterngeld auch unter dem Geſichts⸗
punkt zu prüfen , ob der Gefallene die Eltern wenigſtens weſent —
lich unterſtützt hatte . Eine weſentliche Beſtreitung des Unter⸗

halts der Eltern liegt vor , wenn durch den Wegfall der Unter —

ſtützung der Unterhalt der Eltern gefährdet erſcheint . Kann dieſe
Frage bejaht werden , ſo bewilligt die Militärverwaltung ohne
beſonderen , weiteren Antrag in demſelben Erlaß , durch den das

Kriegselterngeld abgelehnt wird , im Falle der Bedürftigkeit an
die Eltern eine widerrufliche Zuwendung , die gewöhnlich nur

wenig hinter dem Höchſtbetrag des geſetzlichen Kriegselterngeldes
zurückbleibt “ ) . Dieſe Zuwendung bei nur weſentlicher Unterhalts —

*) Mit der vormundſchaftsgerichtlichen Fürſorge für Kriegerwaiſen
( uneheliche Kinder als Pflegekinder ) beſchäftigt ſich ein Erlaß des Gr .

Juſtizminiſteriums vom 4. Mai 1917 , J 17987 .

) Über „Kriegselterngeld und widerrufliche Zuwendungen “ ſagt ein
Erlaß des Kriegsminiſteriums vom 19. 5. 1917 :

J. Wenn die geſetzlichen Vorausſetzungen für die Gewährung von
Kriegselterngeld nicht erfüllt ſind , dürfen widerrufliche Zuwendungen aus
Kap . Scka nur bewilligt werden , falls eine weſentliche Beſtreitung des
Lebensunterhaltes der Eltern durch den gefallenen Sohn erfolgt iſt und
Bedürftigkeit vorliegt . Letztere allein kann jedoch die Zuerkennung einer
widerruflichen Zuwendung aus Kap . 84 anicht rechtfertigen .

2. Dieſe Zuwendungen , die ſtets in monatlichen Teilbeträgen zu
zahlen ſind , werden zwar zunächſt auf ein Jahr bewilligt , ihre Weiter⸗
zahlung erfolgt aber nach dem Erlaß vom 13. 2. 1916 — Nr . 128/1 . 16 . 03
—ohne weiteres , wenn in den wirtſchaftlichen Verhältniſſen eine Auderung
nicht eingetreten iſt ; ſie ſind deshalb nicht als „ einmalige “ , ſondern als
„widerrufliche Zuwendungen “ zu bezeichnen . Mit Rückſicht auf die einſt⸗
weilige Weiterzahlung der Zuwendungen iſt ebenſo wie beim Kriegs⸗
elterngeld eine Nachprüfung der Verhältniſſe dann von vornherein vor⸗
zuſehen , wenn eine Beſſerung der wirtſchaftlichen Lage als wahrſcheinlich
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gewährung durch den Verſtorbenen kann viel häufiger bewilligt
werden als das geſetzliche Kriegselterngeld . Sie ſoll für die

Dauer des Krieges gelten und nur in beſonderen Fällen , in denen

keine Bedürftigkeit mehr beſteht , wieder eingeſtellt werden .

Nach einem Erlaß des Kriegsminiſteriums vom 28 . II . 1917

kann die Zuwendung von widerruflichen , in monatlichen Teil —

beträgen zahlbaren Beihilfen aus dem Härtenausgleichsfonds
unter der gleichen Vorausſetzung , die für die Bewilligung von

widerruflichen Zuwendungen an Kriegereltern gelten , auch auf

Adoptiv⸗ , Pflege - , Stief - und Schwiegereltern
ausgedehnt werden , denen ein Kriegselterngeld nicht zuſteht , da

dieſes nach §S 22 M. H. G. nur den leiblichen Verwandten der

aufſteigenden Linie gewährt werden kann . Die Höhe der

Zuwendung richtet ſich — abgeſehen von der Bedürfnisfrage
nach der Höhe der von dem Verſtorbenen tatfächlich geleiſteten

Unterſtützung . Eine etwa gewährte Familienunterſtützung iſt

mit dem reichsgeſetzlichen Mindeſtbetrag in Anrechnung zu

bringen .

Auch Geſchwiſter , Halbgeſchwiſter und Stief —

geſchwiſter können widerrufliche Zuwendungen erhalten , wenn

der Verſtorbene dieſe vor ſeinem Eintritt in das Feldheer über —

wiegend oder weſentlich unterhalten hat , neben Kriegselterngeld
oder einer widerruflichen Zuwendung an die Eltern aber nur

dann , wenn die Geſchwiſter , die im gemeinſamen Haushalt mit

den Eltern leben , zu eigenem Erwerb nicht in der Lage ſind .

Außer einer widerruflichen Zuwendung an die Kriegereltern ,
die zur Beſtreitung des Lebensunterhaltes dient , iſt in dem an

gegebenen Erlaß des KH M. vom 28 . Februar 1917 auch die

anzunehmen iſt . ( Vergl . Ziffer 1 des Erlaſſes vom 7. 4. 1916

Nr . 5346/3 . 16. C3 —

Hierbei wird darauf hingewieſen , daß Zahlungseinſtellungen während

der Dauer des Krieges tunlichſt zu vermeiden ſind . Innerhalb des

Bewilligungsjahres ſelbſt iſt die gewährte Unterſtützung nicht zu entziehen .

Erſcheint dies in beſonderen Ausnahmefällen erforderlich , ſo iſt zuvor die

Entſcheidung der Verſorgungs⸗Abteilung für Hinterbliebene des Kriegs⸗
miniſteriums einzuholen .

3. Die Frage der Bedürftigkeit iſt unter Berückſichtigung der auch

jetzt noch ſtetig zunehmenden allgemeinen Teuerung mit größtem Wohl⸗

wollen zu prüfen . Insbeſondere ſind weit zurückliegende Anträge , die

damals wegen mangelnder Bedürftigkeit abgelehnt worden ſind , bei einer

erneuten Prüfung ohne jede Engherzigkeit zu behandeln .
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Bewilligung von einmaligen Zuwendungen bis ; zu 500 %/
als Beihilfen zu den Koſten der Berufsausbildung des Ver⸗

ſtorbenen für Eltern , Großeltern , Geſchwiſter der Eltern , Stief⸗
eltern und Schwiegereltern , Pflege - und Adoptiveltern , an

Geſchwiſter und Stiefgeſchwiſter vorgeſehen . Als Berufsaus⸗
bildungkoſten rechnen nur die Ausgaben für die

zu einem beſtimmten Beruf ( Beſuch von Fachſchulen , Handels —
ſchulen , Lehrerſeminarien , Hochſchulen uſw) . Die Koſten für
den Beſuch einer höhern Lehranſtalt ( Gymnaſium uſw. ) können
nur inſoweit berückſichtigt werden , als ſie durch den über die

Erlangung des Berechtigungsſcheines zum einjährig⸗freiwilligen
Militärdienſt hinaus fortgeſetzten Beſuch einer ſolchen Anſtalt
entſtanden ſind , alſo nicht bloß der Erlangung einer allgemeinen
Bildung , ſondern der Berufsausbildung dienten ) .

Dieſe Beihilfe darf neben Kriegselterngeld oder neben
einer widerruflichen Zuwendung anſtelle des Kriegselterngeldes
nicht bewilligt werden . Sie iſt eine ein malige Unterſtützung
und iſt in einer Summe zahlbar .

Vorausſetzung für die Bewilligung einmaliger Zu —
wendungen zu den Berufsausbildungskoſten iſt , daß von den
Eltern oder deren Stellvertretern für die Berufsausbildung des

verſtorbenen Heeresangehörigen Aufwendungen in
der Hoffnung gemacht wurden , an dem Verſtorbenen ſpäter
inſofern eine Stütze zu haben , als dieſer aller Vorausſicht nach
für den Lebensunterhalt der betreffenden Perſon geſorgt haben
würde .

Während Kriegselterngeld beim Tode mehrerer Söhne nur
einmal bewilligt werden kann ( S. S . 74 ) , darf die Zuwendung
zu den Koſten der Berufsausbildung beim Vorliegen der

) Die Erfahrung hat ergeben , daß aus dieſer einſchränkenden
Beſtimmung im Einzelfalle große Härten entſtehen können , und es ſollte
erreicht werden , daß die Koſten für den Beſuch einer höheren Schule
auch dann berückſichtigt werden , wenn der Schulbeſuch mit der Erlangung
des Berechtigungsſcheines zum einjährig⸗freiwilligen Dienſt abſchloß .
Ebenſo kann die Beſtimmung , daß die Unterſtützung des gefallenen
Sohnes ſchon vor und nicht erſt während des Heeresdienſtes erfolgt
ſein mußte , zu einer großen Härte führen , da in manchen Fällen ein

eigener Gelderwerb vor der Einberufung gar nicht möglich war , eine

Unterſtützung der Eltern aber nach der militäriſchen Beförderung des

tüchtigen Sohnes in reichem Maße erfolgte , nach deren Wegfall große
Not entſteht .
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ſonſtigen Vorausſetzungen beim Tode eines jeden Sohnes be —

willigt werden .

Die Anträge ſind von den amtlichen Fürſorgeſtellen nach
einem bei den Verſorgungsämtern erhältlichen Muſter aufzunehmen .
( Siehe Leitfaden . )

Auch die Härten der geſetzlichen Witwen⸗ und

Waiſenverſorgung können durch Zuwendungen aus

Kap . 84à einen berechtigten Ausgleich erhalten ; denn als eine

große Unbilligkeit muß es empfunden werden , daß Familien

eines Gemeinen mit mehr als 4 Kindern eine Kürzung ihrer

allgemeinen Verſorgung erfahren ſollten “) , lediglich weil andern⸗

falls die Vollrente des Gefallenen als Gemeiner überſchritten
wäre . Aus dieſem Gründe wurde beſtimmt , daß ſolchen Hinter —⸗
bliebenen die geſetzlich vorgeſchriebene Kürzung im Wege einer

Ausgleichszuwendung wieder zugeführt werden kann für den

Fall , daß ein Bedürfnis dazu vorhanden iſt und den Hinter —
bliebenen aus den geſetzlichen Verſorgungsgebührniſſen und den

*) Witwen⸗ und Waiſengeld dürfen nach § 15 M . H .G. weder

einzeln noch zuſammen den Betrag der in § 9 des Mannſchaftsverſor⸗

gungsgeſetzes für die betreffenden Dienſtgrade feſtgeſetzten Penſionsgebühr⸗

niſſe überſteigen ; dieſe betragen 540 / bei Gemeinen ,
600 „ „ Unteroffizieren ,
720 „ „ Sergeanten ,
900 „ „ Feldwebeln .

Die Höchſtgrenze wird bei der Witwe eines Gemeinen mit 4 Kindern

erreicht ( 300 % 4 X 60 / = 240 , zuſammen 540 / ) . Beim

5. Kind und bei jedem weiteren ſoll deswegen eine Kürzung der Kriegs⸗

verſorgung eintreten ; ſie kann aber durch widerrufliche Zuwendungen

entſprechend dem Rentenbezug der ältern Kinder um 60 / , d

Betrag der allgemeinen Verſorgung der Waiſe erhöht werden .

i. den

Bei der Familie eines gefallenen Unteroffiziers fällt aus dem

angegebenen Grunde die allgemeine Verſorgung beim 6. , bei der eines

Sergeanten beim 8. Kinde fort .

Das Witwengeld wird ferner dann gekürzt , wenn der Verſtor⸗

bene mehr als 15 Jahre älter war als ſeine Frau ; doch fällt dieſe

Kürzung bei längerer Dauer der Ehe ganz oder teilweiſe wieder fort .

Zu der Frage : Kürzung der allgemeinen Verſorgung bei mehr als

4 Kindern hat das Landgericht I , Berlin , entſchieden , daß eine ſolche

nicht eintreten darf , ſondern die den Hinterbliebenen zu gewährenden

Renten , nach den höheren Sätzen der S§8S 20b und 21b M. H. G. zu

bemeſſen ſind . S . K. 1917 , Nr . 8, S. 107 ; vergl . S. K. 1917 , Nr . 9,

S. 118 f.
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Anſprüchen auf Grund der R . V . O . nicht ein höheres Jahres —
geſamteinkommen zufließt , als der Verſtorbene nachweislich beſaß “) .

Ein beſonderer Antrag auf Gewährung dieſer Aus —

gleichszuwendungen iſt nicht erforderlich . Prüfung und Bewil —

ligung erfolgt durch das für den Truppenteil des Verſtorbenen

zuſtändige Verſorgungsamt von Amtswegen bei der Feſtſetzung
der geſetzlichen Verſorgungsgebührniſſe . Sollte dies nicht ge

ſchehen oder eine Nachprüfung erforderlich ſein , ſo ſind Anträge
an das für den Wohnort der Hinterbliebenen zuſtändige Ver —

ſorgungsamt weiterzugeben .
Während die Rente vom Todestag an bezahlt wird , iſt die

achbewilligung der widerruflichen Zuwendung für die vor der

ntragſtellung liegende Zeit nicht zuläſſig ; für den Beginn
derſelben iſt der Tag der Antragſtellung maßgebend . Die

Anträge ſind deswegen auch für dieſe Art von widerruflichen
Zuwendungen möglichſt frühzeitig , am beſten zugleich mit dem

Rentenantrag zu ſtellen . Die amtlichen Fürſorgeſtellen werden

ſie mit aller Unparteilichkeit und Objektivität prüfen und die

Vorlage an das Verſorgungsamt in einer ſo ausführlichen und

anſchaulichen Weiſe begründen , daß ſich ein vollſtändiges Bild

der Geſamtlage des Geſuchſtellers und ſeiner durch den Krieg

geſchaffenen Lebensverhältniſſe erkennen läßt . Für die Gewäh
rung einer widerruflichen Zuwendung braucht keine armenrechtliche
Bedürftigkeit vorzuliegen ; die Prüfung kann deswegen im weit

gehendſten ſozialen Sinne erfolgen . Nähere Ausführungen gibt
der „Leitfaden “““)

N

A

) Ahnlich iſt dies bei den Familien eines gefallenen Unteroffiziers
mit mehr als 5, bei den Familien eines Sergeanten mit mehr als 7

Kindern .

)0 über Zuwendungen aus Kap . 84 a an Angehörige von Ver —

mißten ſ. Olshauſen , Beiheft zum Handbuch , S. 6 Ziff . e, 36 6.

„ Die Armierungsſoldaten gehören zu den Militärperſonen
der Unterklaſſen , die Armierungsarbeiter dagegen nicht . Den

Hinterbliebenen der bei der fortifikatoriſchen Armierung der Feſtungen
und bei der Herſtellung von Feldbefeſtigungsanlagen beſchäftigt geweſenen ,

während des jetzigen Krieges verſtorbenen Armierungsarbeiter
können bis auf weiteres einmalige widerrufliche Zuwendungen aus Kapitel
84 a des Kriegsjahresetats gewährt werden , wenn ihnen nicht etwa auf
Grund der Unfallverſicherung (3. Buch der R. V. O. ) eine höhere Verſor —

gung zuſteht , und wenn im übrigen die Vorausſetzungen des M. H. G. 07 ,
wie ſie für die Hinterbliebenen von Angehörigen der Unterklaſſen vorge⸗
ſehen ſind , erfüllt ſind .
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